
Klassenfahrten nach UK unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen
Beitrag von „Ratatouille“ vom 24. Februar 2024 16:19

Zitat von kleiner gruener frosch

Bei meiner Frage geht es um die Frage, ob ein schriftliches Verfahren rechtlich
vorgegeben ist.

Das ergibt sich aus der Garantenstellung.

Als Normalbürger muss man nur dafür einstehen, wenn man rechtlich vorgeschriebene
Handlungen unterlassen hat (echtes Unterlassungsdelikt) und wird dann z.B. wegen
unterlassener Hilfeleistung bestraft.

Als Garant muss man aber darüberhinaus strafrechtlich auch für den Tatbestand geradestehen,
den man nicht verhindert hat - hier fahrlässige Tötung, und zwar dann, wenn man ihn hätte
verhindern können oder die Verhinderung wahrscheinlicher hätte machen können. Dabei muss
das, was man hätte tun müssen, anders als beim Normalbürger, nicht in einer Rechtsnorm
vorgeschrieben, sondern geboten (sinnvoll), möglich und zumutbar gewesen sein (unechtes
Unterlassungsdelikt).

Im Internet ist eines der früheren Urteile wiedergegeben, finde es leider grade nicht mehr.
Darin steht, dass die Daten auf sichere Weise hätten abgefragt werden müssen, und die
sicherste Weise wäre eben die schriftliche Abfrage. Wenn sie eine andere sichere Art gewählt
hätten und deshalb von Emilys Diabetes gewusst hätten, wäre das auch in Ordnung gewesen.
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